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Bekanntmachungen 

Änderung der Richtlinien 
für die Zusatzausbildung im kirchlichen Dienst 

vom 20. Februar 1979 

Das Kollegium des Nordelbischen Kirchenamtes hat am 23. Fe
bruar 1988 beschlossen, die Richtlinien für die Zusatzausbildung 
im kirchlichen Dienst in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Februar 1979 (GVOBI. 1979 S. 102) wie folgt zu ändern:

1. In § 1 Abs. 4 wird der 2. Halbsatz des 2. Satzes ersatzlos
gestrichen.

2. § 5 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:

,,Die Kosten der Zusatzausbildung trägt der Anstellungsträger,
ggf. zusammen mit dem Träger der Zusatzausbildung. Im Rah
men der in ihren Haushalten bereitgestellten Mittel gewähren
sie Zuschüsse oder übernehmen aufgrund eines zwischen der
Ev. Darlehensgenossenschaft eG in Kiel und dem kirchlichen
Mitarbeiter geschlossenen Privatdarlehnsvertrages den Zinsaus
fall zwischl'n einem jährlichL·n Zinssatz von 4 ,, ri und dem jeweils
vereinbarten Darlehnszinssatz. Im Einzclfoll r·ichtet sich die
Aufteilung der Kosten nach den jeweiligen Erfordernissen.''

Die Änderungen werden hiermit bekanntgegeben, sie treten mit
ihrer Verkündung in Kraft. 

Nordelbischcs Kirchenamt 

Dr. B!aschkc 

Präsident 

Az.: 30061 - E II/E 1 

Richtlinien 
für die Zusatzausbildung im kirchlichen Dienst 

vom 20. Februar 1979 
in der Fassung vom 23. Februar 1988 

§ 1
Aufgabe und Umfang 

(1) Die Nordelbische Kirche und ihre Kirchenkreise, Kirchen
gemeinden, Dienste und Werke fördern die Zusatzausbildung von 
Pastoren, die sich für bestimmte Aufgaben im Bereich der Nordelbi
schen Kirche besonders qualifizieren wollen. 

(2) Die Zusatzausbildung baut auf der Berufsbildung und den in
praktischer Arbeit erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf 
und dient der Erweiterung und Spezialisierung der beruflichen 
Qualifikation. Die Zusatzausbildung führt in der Regel nicht zu 
einem neuen Beruf Zweitausbildung oder Umschulung fallen nicht 
unter diese Richtlinien 

13) Es wird unterschieden zwischen emer nachqualifizierendcn
und einer vorbereitenden Zusatzausbildung: 

a) die nachqualifizierende Zusatzausbildung vermittelt Fähigkei
ten, Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Bewältigung bestehen
der Arbeitsanforderungen notwendig sind.

b) Die vorbereitende Zusatzausbildung ergänzt die Grundausbil
dung im Blick auf eine spezielle \ufgahc, die in Zukunft
selbstiindig wahrgenommen werden ,oll.

(4) Die Zusatzausbildung wird berufsbegleitend, im Ausnahme
fall als Vollzeitmaßnahme durchgeführt. Ihr Umfang hängt von den 
angestrebten Zielen der Zusatzausbildung ab. Die Durchführungs
form bestimmt der jeweilige Träger der Zusatzausbildung. Die 
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Zusatzausbildung endet in der Rege! mit einem Qualifikations
nachweis. 

§ 2
Anerkennung 

Die Nordclbische Kirche fördert nur solche Bildungsgiingc. die 
von kirchlichen oder staatlichen Stellen anerkannt worden sind 
oder von der Arbeitsverwaltung anerkannt werden oder deren vom 
Träger det· Zusatz,wsbildung formu!inlc Ziele. StamLirds und 
Abschlüsse allgemeinen Bildungskriterien entsprechen und fach
lich anerkannt sind. In Zweifelsfällen entscheidet das Nordelbische 
Kirchenamt 

§ 3
Förderungsvoraussetzungen 

(1) Eine Zusatzausbildung wird gefördert, wen11 der Antragsteller
in einem bestimmten Aufgabenbereich tätig ist. ohne eine dafür 
ausreichende Qualifikation zu besitzen. 

(2) Eine Zusatzausbildung wird ebenfalls gefördert

a) wenn in dem gewählten Aufgabenbereich ein Bedarf in der
Nord elbischen Kirche und ihren Einrichtungen gegeben oder zu
erwarten ist,

b J wenn eine der Zusatzausbildung entsprechende Verwendung 
des Antragstellers zugesagt werden kann oder zu ern·arten ist, 

c; wenn der Antragsteller die Jeweils erforderlichen fachlichen und 
persönlichen Voraussetzungen erfüllt 

d) und wenn er mindestens 3 Jahre in seinem Beruf tätis! ist oder
über eine Berufserfahrung verfügt. die einer dreijährigen Voll
zeitbeschäftigung entspricht.

(3) Dn Antragsteller hat die Bereitschaft zu crklürcn, nach
Beendigung der Zusatzausbildung entsprechend der in der Zusatz
ausbildung erworbenen Qualifikation in der Nordelbischen Kirche 
tätig zu werden. 

§4
Freistellung 

( 1) DiL, Zusatzausbildung wird in der Regel neben der 11 eitcrlau
fenden beruflichen Tätigkeit durchgeführt. Geschieht die Zusatz
ausbildung während der Dienstzeit, so ist eine Freistellung auszu
sprechen 

(2) Den Dienst \,ährend der Zeit der Zusatzausbildung regelt der
Dienstvorgesetzte in Absprache mit dem Antragsteller. 

(3) Kann eine Zusatzausbildung nur als Vollzcitmalsnahme durch
geführt werden, so ist eine Beurlaubung auszusprechen. 

§ 5
Finanzierung 

(l) Für die Zeit der Zusatzausbildung werden die Bezüge weiter
gezahlt (§ 4 Abs. 1). Bei einer Beurlaubung (§ 4 Abs. 3) sind die 
staatlichen Förderungsmittel in Anspruch zu nehmen. 

(2) Die Kosten der Zusatzausbildung trägt der Anstellungsträger,
ggf. zusammen mit dem Träger der Zusatzausbildung. Im Rahmen 
der in ihren Haushalten bereitgestellten Mitteln gewähren sie 
Zuschüsse oder übernehmen aufgrund eines zwischen der Evange
lischen Darlehnsgenossenschaft eG in Kiel und dem kirchlichen 
Mitarbeiter geschlossenen Privatdarlehensvertrages den Zinsaus
fall zwischen einem jährlichen Zinssatz von 4 0/o und dem jeweils 
vereinbarten Darlehenssatz. Im Einzelfall richtet sich die Auftei
lung der Kosten nach den jeweiligen Erfordernissen. 

(3) In der Regel beteiligt sich der Antragsteller an den Kosten der
Zusatzausbildung in angemessenem Umfang. Die Höhe des Eigen
anteils wird von dem Anstellungsträger im Einvernehmen mit dem 
Antragsteller festgesetzt. 

(4) Stehen dem Antragsteller Mittel von dritter Seite zu, so sind
diese auszuschöpfen. Dadurch verringert sich der Kostenanteil des 
J\nstcl lungsträgcrs. 

(5) Ein Rechtsanspruch auf Förderung im Rahmen dieser Richt
linien besteht nicht 

§ 6
Antragstellung 

(1) Der Antrag auf Förderung der Zusatzausbildung ist an den
Anstellungsträger zu richten. Dieser kann sich mit der Bitte um 
Unterstützung an die übergeordnete Dienststelle wenden. 

(2) Wenn der .. \nstcllungsträger nichts anderes festlegt. sind d(m
Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

a) ein kurzgefaßter Lebenslauf. aus dem insbesondere die Motirn
tion zu der Zusatzausbildung und die Förderungsvoraussetzun
gen ersichtlich sind,

b) ein Plan oder eine Beschreibung der Zusatzausbildung mit den
Zulassungsb,clingungcn des Trägers der Zusatzausbildung, sowie
ggf. eine Bestätigung des Trägers der Zusatzausbildung, daß der
Antragsteller zur Zusatzausbildung zugelassen wird,

c) eine Aufstellung der zu erwartl'ndcn Kosten.
d) eine Stellungnahme des Dienstvorgesetzten. die auch die Frage

der benötigten Freistellung einschließt.

(3) Über den Antrag entscheidet der Anstellungsträger. Bei
Anträgen von Pastoren ist der zuständige Bischof zu hören. Über 
Anträge, die an das Norde!bischc Kirchenamt gerichtet werden, 
entscheidet ein clazu gebildeter ZulassungsamschuK 

(4) Bei Ablehnung eines Antrags sind die zur Ablehnung führen
den Gründe mitzuteilen. 

§ 7
Abschluß und Auswirkungen 

(1) Soll der 1urgclcgtc Plan für die Zusatzausbildung durch den
Träger der Zusatzausbildung oder den Antragsteller wesentlich 
geändert werden (z.B. umfangreiche Änderungen im Zeitablauf, 
Unkrhrcchung der Zusatzausbildung, Veränderung des Ziels der 
Zusatzausbildung. Veränderung des festgelegten Abschlusses). so 
ist rechtzeitig das Einverständnis des Antragstellers einzuholen. 

(2) FLir den foll. da/s der Antragsteller die Zusatzausbildung rnn
sich aus abbricht. hat er in der Regel den vom Anstellungsträger 
getragenen Kostenanteil zur Hälfte zurückzuzahlen. 

(31 Falls der Anlragskller nach Beendigung der Zusatzausbil
dung die Nordelbische Kirche verläßt, kann der vom Anstellungs
träger aufgewendete Kostenanteil ganz oder teilweise zurückgefor
dert werden. 

(4) ;--;ach Abschlu/5 der Zusatzausbildung ist ein Qualifikations
nachweis oder ein Abschlußbericht einzureichen, aus dem die 
erfolgreiche Beendigung der Zusatzausbildung ersichtlich ist. 
Danach erfolgt eine Beratung zwischen dem Anstellungsträger und 
dem Antragsteller über dessen künftigen Arbeitsauftrag. 

Errichtung des Ev.-Luth. Kirchengemeindeverbandes 

Eckernförde - Friedhofswesen 

Die Kirchenvorstände der 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Barby 

und der 

Kiel. den 23. März 1988 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai Eckernförde 

haben unter Zustimmung des Kirchenkrcisvorstandes des Kirchen-
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kreises Eckernförde sowie des Nordelbischen Kirchenamtes die 
Errichtung des 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde\ crhandcs Fckernf iink - 1--'riedhofswcscn 
beschlossen. Die kirchenaufsichllich genehmigte Verbandssatzung 
wird nachstehend bekanntgegeben. 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage: 

Kramer 

Az.: lO KGV ECK-Friedhofs'.\. - R 1/H 1 

Satzung 

des Ev.-Luth. Kirchengemeindeverbandes 

Eckernförde - Friedhofswesen 

§ 1
Rechtsform und Sitz 

Zur Trägerschaft der Friedhofe 
Kirchhof Borhy. 
.\m l'vlühlenbcrg. 
Schleswiger Straße. 
Saxtorfer Weg, 
Westertal, 
Barkelshy 

bilden rlic Kirchengemeinden St. ,"\likolai und ßorby zu Fckcrn
l"iirde den Kirchengemeinclc\Trband Eckernfo1·de - F ricclhofsv,esen 

Er ist nach Artikel 3 Abs. 2 der Verfassung der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat 
seinen Sitz in Eckernförde. 

§ 2
1\utgabenvcrleilung Z\\ ischcn Kirchcnge111eindcvcrband 

und \-erbandsgemeinden 
Die Verbandsgemeinden übertragen dem Kirchengemeinde\·er

band - Friedhofswesen - folgende Aufgaben für die in§ 1 genann
ten Friedhöfe: 
a) RcsL·hluEfassung über dic Fricdhofsordnungcn. Fricdhofsgcbüh

renurdnungcn und Di,·nstanweisungen.
b) Beschlußfassung über den Haushalt- und Stellenplan sowie die

Abnahme der Jahresrechnung.
c) Pacht- und Mietverträge. soweit sie nicht die Friedhofsgrund

stückc betreffen.
cl) die .-\mt,·llung und Entla,sung der Mitarlx·iter des Kirchenge

meindeverbandes Eckernförde -- Friedhul,\,cscn,
e) Bewirtschaftung und Leitung der Friedhöfe nach Maßgabe

dieser Satzung, der Friedhofsordnungen und Friedhofsgebüh
renordnungen.

§ 3
Vermögensrechtliche Bestimmungen 

( 1) Die Verbandsgemeinden überlassen für die Dauer ihrer Zuge
hörigkeit zum Kirchengemeindeverband diesem alle vorhandenen 
Anlagen, Gebäude und Einrichtungsgegenstände der Friedhöfe zur 
bestimmungsgemäßen Nutzung sowie das sonstige bei ihnen für die 
Friedhofsverwaltung gebildete, bei Inkrafttreten dieser Satzung 
vorhandene aktive und passive Vermögen. 

(2) Neubau, Umbau oder Abbruch von Gebäuden bedürfen der
Zustimmung der betroffenen Verbandsgemeinde. 

(3) Die aus dem Eigentum der Verbandsgemeinden an den
Friedhöfen sich ergebenden Rechte, insbesondere der Veräußerung

und dinglichen Belastungen, bleiben durch die Übertragung der 
Nutzungsrechte nach Abs. 1 im übrigen unberührt. 

H 
Wahrnehmung von Verwaltung,aulgaben für andere Friedhöfe 

Auf Antrag \011 nicht dem Kirchengemeindeverband angehören
den Kirchengemeinden und des Ev.-Luth. Kirchenkreises Eckern
förde sowie nichtkirchlicher Stellen können Verwaltungsangele
genheiten andcr,·r Friedhöfe iibcrnomrm•n werden. Ühl'r Art und 
Umfang der .-\ufgabcnübcrlragun" i,t eine schriftliche \creinbarung 
abzuschliefscn. 

' -

J J 

Haushalts- und Finanzwesen 
(1) Die Ku,tcn des Kirchrn)!Ct11c·inclevcrhandc� ,,erden gedeckt

durch: 
a) Gebühreneinnahmen und Ko,tenerstattungen,
b) Entgelte für Dienstleistungen.
c) Kostenbeiträge für die Übernahme von Verwaltungsaufgaben

nach§ 4.
(2) Sollte am jahresende ein Ddizit entstehen. das unter Aus

schöpfunj! dlT allgemeinen Rücklage des Kircht:ngrn1eindcver
bandes - Friedhofswesen - nicht abgedeckt werden kann. so ist 
dieses durch Sonderzuweisungen der Verbandsgemeinden entspre
chend der Zahl der Beerdigungen des abgelaufenen Rechnungs
jahres und nach der Friedhofsf,äche je zur Hälfte aufzubringen. 

� b 

Organe des Kirchc·ngcmeimlcvcrbanck, 

Die Organe des Kirchgengemeindeverbandes sind 
1. die Verbandsvertretung,
2. der Verbanclsausschuß.

' -
., ; 

Verband S\ cnrelung 
(1) Die \'erbandsvertretung besteht aus einem _\litglied je Pfarr

stelle der Verbandsgemeinden. Die \-1itglieder sind von dem jeweili
gen Kirchenrnrstand aus seiner i\litte zu wählen. 

(2) Von ckn �litglicdcrn der \·erbandsvcrtrctung dürfen nicht
mehr als ein Drittel Pastoren nckr hauptamtliche .�litarheitcr sein. 
Mitarbeiter des Kirchengcrnemdewrbandcs Eckernförde - Fried
hofswesen - können der Verbandsvertretung nicht angehören. 

(3) Für jedes '.\1itglied der Verbandsvertretung ist ein Stellvertre
ter zu wählen. Ein Pastor kann Stellvertreter eines hauptamtlichen 
Mitarbeiters sein und umgekehrt 

(4) Die Verbandsvertretung \\iihlt aus ihrer Mitte den Vorsitzen
den und dessen Stellvertreter. 

§ 8
Aufgaben der Verbandsvertretung 

(1) Die Verbandsvertretung ist das beschlußfassende Organ des
Kirchengemeindeverbandes. Sie hat insbesondere folgende Auf
gaben: 
a) Sie wählt aus ihrer Mitte den Verbandsausschuß, der aus drei

Mitgliedern besteht, von denen eines ein Pasto r sein soll. Sie
wählt für jedes Mitglied einen Stellvertreter und erforderlichen
falls die Mitglieder von Fachausschüssen. Der Vorsitzende der
Verbandsvertretung kann nicht Mitglied des Verbandsausschusses
sein.

b) Sie beschließt den Haushalt des Kirchengemeindeverbandes,
Friedhofsordnungen, Friedhofsgebührenordnungen und nimmt
die Jahresrechnung ab.
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c) Sie beschließt über die Errichtung, Veränderung und Aufhebung
von Stellen des Kirchengemeindeverbandes Eckernförde
Fricdlrnfswesen

d) Sie beschließt über Anträge von Kirchengemeinden auf Auf
nahme in den Kirchengemeindeverband und Vereinbarungen
mit anderen Stellen, insbesondere nach � 4 dieser Satwng.

e) Sie beaufsichtigt die Geschäftsführung des Verbandausschusses
und beschließt über dessen Entlastung.

(2) Die \'l:rbandsvcrtretung tritt mindestens einmal im Jahr zur
Beschlußfassung zusammen. Sie tritt ferner zusammen, wenn das 
ein Kirchenvorstand der Verbandsgemeinden mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder oder die l\khrheit der Mitglieder der \'erhands
wrtretung fordern. 

(3) Die Verbandsvertretung wird durch ihren Vorsitzenden im
Benehmen mit eiern Vorsitzenden des \crbanclsausschussc, einbe
rufen. Für die Einladung, die Verhandlungen, Wahlen und Beschluß
fassungen gelten die Bestimmungen der Verfassung der !'\ ordelbi
sc hcn Ev.-Luth. Kirche. Die Geschäftsordnung ckr Kirchenkreis
synode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Eckernförde ist entsprechend 
anzuwenden. 

(4) Die :\mtszeit der Mitglieder der Verbandsvertretung ent
spricht ihrer Amtszeit als Kirchenvorsteher. '\ach Ende einer 
Wahlperiode führen sie jedoch ihr Amt bis zur Nemrnhl der 
Verbandswrtretun1-:. 

(5) Die \erbandsgemeinden können selbständig Anträge an die
Verbandsvertretung richten. 

S 9 
Verbandsausschuß 

(1) Der \'erbandsausschuß ist für die Geschäftsführung sowie alle
Angelegenheiten des Kirchengcrncincleverbancles zuständig, sowt:it 
nicht eine Zuständigkeit der Verbands\·ertretung besteht. 

(2) Der Kirchengemci11den-rhand wird durch den Verbanclsaus
schu!s vertreten. Dieser handelt im kechtsverkehr durch seinen 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und ein weiteres i\litglied. 

(3) Der \'erbanclsausschufs hat insbesondere folgende 1\ufg._iben:
a) Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht über das Friedhofsamt.
b) Vorbereitung der Sitzungen der Verbandsvertretung und Aus

führung ihrer Beschlüsse.

c) Erstellung des Haushaltsplanvorentwurfes und ,-\usführung nach
seiner Feststellung sowie die Vorlage der Jahresrechnung.

dJ Entsclwidung über Einsprüche gegen Gebührenbescheide sowie 
über Stundungs- und Erlafsanträge. 

e) Entscheidungen zu § 2 Buchstaben c) und d) dieser Satzung.

(4) Der Yerband:;ausschuE legt der\ crbandsvcrtrctung für jedes
Rechnungsjahr einen Rechenschaftsbericht vor. 

(5) Die Mitglieder des Verbandsausschusses wählen aus ihrer
Mitte den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Der Verbandsaus
schuß ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder oder deren Vertreter 
anwesend sind. 

(6) Der Vorsitzende des Verbandsausschusses führt die Geschäfte
des Kirchengemeindeverbandes. In dringenden Fällen haben er 
oder sein Stellvertreter das Erforderliche zu veranlassen. 

§ 10
Verfahrensbestimmungen 

(1) Die Sitzungen der Verbandsvertretung sind öffentlich nach
Maßgabe von Artikel 120 Abs. 2 der Verfassung der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche. 

(2) Mitarbeiter des Kirchengemeindeverbandes können in Fragen
ihres Arbeitsbereiches zu den Sitzungen der Verbandsvertretung 

und des Verbandsausschusses mit beratender Stimme hinzugezo
gen werden. Zu einzelnen Reratungsgegenstänclen können Sach
vcrstiindige gehört werden. 

(3) Abstimmungen und Wahlen in den Sitzungen der Verbands
vertretung und des Verbandsausschusses werden nach den Restim
mungen cler Verfassung der 1'.ordelbischcn Ev.-Luth. Kirche durch
geführt. 

(4) Die leitenden Mitarbeiter des Fricclhofsamtcs nehmen bei
Rcdarf an den Sitzungen der Vcrbanclsverlrctung und des Ver
bandsausschusses mit beratender Stimme teil. 

S 11 
Friedhofsamt 

(1) Für die Durchführung der Aufgaben des Verbandsausschusses
steht das Friedhofsamt zur Verfügung. für das der Vcrbandsc1us
schuß eine Dienstanweisung erläßt. In der Dienstanweisung sind 
die Aufgaben der Leiter und Mitarbeiter des Friedhofsamtes zu 
regeln. 

(2) Der Verbanclsausschuß. vertreten durch seinen Vorsitzenden
oder dessen Stellvertreter. ist gegenüber dem Friedhofsamt wei
sungsbclugt. 

(3) Auf Verlangen des Kirchenkreisvorstandes des Kirchenkreises
Eckernförde ist der technische Leiter des Friedhofsamtcs verpflich
tet, die Aufgaben uncs Kirchmkn:isbcauftragtL·n für das Fricdhob
wesen \rnhrzunehmen. 

§ 12
Austritt aus eiern Kirchengemeinde\-erband 

Der Austritt einer Verbandsgemeinde aus dem Kirchengemeinde
verband ist gcgc1üibcr dem \ürsitzcndcn des Vcr-bandsau,schussc, 
schriftlich zu erklären. Der Austritt kann nur zum Schluß eines 
Kalenderjahres erfolgen und bedarf der Innehaltung einer Frist von 
einem Jahr. Die Austriltserklärung kann durch ßcschlu[, der Ver 
bandsvertretung abgelehnt werden. solange noch gegenseitige Ver
pflichtungen zwischen dem Kirchengemeindeverband und der 
betreffenden Kirciwngcmeindc bestehen. 

§ 13
SMzungsändcrungcn und Auflüsung 

des Kirchengemeindeverbandes 

(1) Für Beschlüsse über eine Änderung dieser Satzung und über
die Aufilisung clco Kirchengemeindeverbandes ist ein Beschluß der· 
Verbandsvertretung mit Z\1ei Dritteln ihrer satzungsgemäGen Mit
glieder erforderlich. 

(2) Der Verband kann aufgelöst werden. wenn die gcnll.'insamcn
Aufgaben entfallen oder sich in einem Umfang verringern. der den 
Fortbestand des Verbandes nicht mehr rechtfertigt. Die Verbands
gemeinden sind rechtzeitig vorher zur Stellungnahme aufzufordern. 

(3) Der Auflösungsbeschluß muß bestimmen, wie das Vermögen
des Verbandes aufzuteilen ist. und sicherstellen, 

a) daß verbleibende Arbeitsformen der bisherigen gemeinsamen
Aufgaben von den beteiligten Kirchengemeinden übernommen
oder in anderen Zuständigkeiten übergeleitet werden,

b) daß die Gehälter der Beamten bis zu deren Wiederverwendung,
Versetzung in den Warte- oder Ruhestand und die Vergütungen
oder Löhne der übrigen Mitarbeiter bis zur Übernahme durch
einen anderen kirchlichen Arbeitgeber oder bis zur Beendigung
des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden können.

(4) Der Beschluß über die Auflösung des Kirchengemeindever
bandes bedarf der Genehmigung des Kirchenkreisvorstandes und 
wird mit Ablauf des auf diese Genehmigung folgenden Jahres 
wirksam. 



Nr. 8 C\Oßl 1988 Seite 57 

(5) Bis zum Abschluß der Liquidation des \'erbandsvermögens
haften die Verbandsgemeinden gemeinsam für alle Ansprüche 
Dritt,·r gq:cn den Verband 

§ 14

Diese Satzung tritt nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung mit 
Wirkung mm 01. Januar 1988 in Kraft 

Bekanntgabe neuer Kirchensiegel 

Kiel. den 30. März 1988 

Kirchl·ngL'lllcinde: Kap11eln 

Kirchrnkreis: Angeln 

Die Cmschrift des Kirchensiegels lautet: 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Kappeln 

Norckl bi,ches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Kram er 

Az.: 9lj3 Kappeln - R l/R 1 

Kirchengemeinde: Schönberg 

Kirchenkreis: Plön 

Die Llrnschrift des KirchL'llsicgcls lautet: 

faang.-Lulh. Kirchengemeinde Schönberg 

Nordelbisches Kirchenamt 

In Yertretung: 

Kramer 

Az.: 9153 Sch,inhcrg - R 1/H 1 

Namensänderung der Kirchengemeinde Kiel-Friedrichsort, Kir

chenkreis Kiel 

Kiel, dL·n ,11 Miirz 1988 

Die Kirchengemeinde K.icl-fricdrichsort führt 1·0111 Tage dieser 
Veröffentlichung an den Namen 

,,Ev. -Luth. Bethlehem-Kirchengemeinde Kiel-Friedrichsort''. 

NordclbischL's Kirchenamt 

Im \ullrage: 

Kram er 

Az.: 10 Kiel-Friedrichsort - R 1/R 1 

Namensänderung der Kirchengemeinde Toestrup, Kirchenkreis 

Angeln 

Kiel. den 30. \1ärz 1988 

Die Kirchengemeinde Tocstrup führt vom Tage dieser Veröffent
lichung an d,·n \iamcn 

,,Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannes zu Toc,trup" 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im A.uftrage: 

Kramn 

Az.: 10 Tocstrup - H l/R 1 

Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibung 

In der K i rchengemeinde Hohenwestedt im Kirchenkreis 
Rendsburg wird die 2. Pfarrstelle zum 16. Juni 1988 vakant und ist 
umgehend mit einem Pastor oder einem Pastoren-Ehepaar in einem 
jeweils eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %) zu besetzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde Hohenwestedt umfaßt die Mittelpunktsge
meinde Hohenwestedt sowie 12 Dörfer und zählt ca. 6.500 Gemein
deglieder. Jeder von den drei Pfarrbezirken umfaßt einen Teil 
Hohenwestedts sowie einige Dörfer, Predigtstätte ist die vor 10 
Jahren renovierte spätbarocke Peter-Pauls-Kirche. Das geräumige 
Pastorat der 2. Pfarrstelle liegt günstig in Ortsmitte. Grund-, Haupt-

und Realschule sind in Hohenwestedt. weiterführende Schulen in 
Rendsburg oder Neumünster gut zu erreichen. Die Kirchenge
meinde trägt eine Schwesternstation und eine Sozialstation, sie ist 
mitverantwortlich im Kindergarten tätig und beherbergt eine Bera
tungsstelle für Erziehungs-, Familien- und Lebensfragen, Haupt
amtlich arbeiten ferner: zwei Friedhofsarbeiter, ein Küster bzw. 
Hausmeister sowie eine Sekretärin sowie ein Kantor und Organist 
Ein Schwerpunkt liegt auf der kirchenmusikalischen Arbeit Das 
Cemeindeleben wird durch viele ehrenamtliche Mitarbeiter gestützt, 
besonders durch den Besuchsdienst der Frauenhilfe. Das soeben 
umfassend renovierte große Gemeindehaus bietet gute Gelegenhei
ten für vorhandene und neue Aktivitäten, Vor allem liegt dem 
Kirchenvorstand die Verstärkung der Jugendarbeit am Herzen. 
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Bewerbungen mit ausführl ichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Rendsburg, 
A 11 dl'r Maricnkirchc 7 -8,  2370  Rendsburg. \\ eitere lln lcr l age11 
sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor \leycr, 
Bahnhofstraße 10 ,  2354 Hohenwestedt . Tel .  0 48 7 1  /5 5 1 .  Pastorin 
/ . .  \. Sabni\, sk i .  t\()rtorfn StraRt: l h. 2354 lfohenwesicdt. Tc\ 
U -18 7 1 /3 l 00. und Propst Jochims. An der Marienk i rche 7 -8 . 2370 
Rendsburg. Tel .  0 43 3 1 17 1 1  71 oder 0 -13 3 1 /59 03 70 .  

Ablauf ckr lkwl'!'bu ngsfr i s t  Sechs Wochen 1 1ach Er,c hc inen 
d ieser Amgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

\7 20 Holwnwcstedt (2) P ll/P 1 

Die Pfarrste l le  der Ki r c h e n ge m e i n d e n  O s t e r h e v e r  u n d  Pop 
p e n b ü l l  u n d  We s t e r h e v e r  \ H ev e rb u n d )  m i t  d em Dienstsitz 
in Ostcrhc\ cr im l(irchenkrcis Eidcrsteut wird vakant und ist 
, uraussicht l i ch  zum l. Sq)tcrnb-:r l lJ88 m it e inem l'astor uclcr c· i ner 
Pastorin zu besetzen . Die Besetzung erfolgt durch bischöfl iche 
Ernennung. 

DiL: Pfarr,tc lk urn la r.1t drei sl'lhstönd igc Kirc·hc 11gcrnc1 r;d L· t1 
Osterhever. Poppenbüll und \\'esterhe\u - mit i nsgesamt ca. 750 
Gemein degliedern. Zur Pfarrste l le gehören dre i  h i storische Kir
clic• n .  in clcm·n sonnt�ig l i ch  im \\cchscl Cuttcscl i ,: 1 1 st gchaltrn wi rd .  
S itz der Pfarrstel le i st Ostcrhcwr. Ein gut renoviertes Pastorat steht 
zur Verfügung. G rund- ,  Haupt· und Realschu l e  sind in  Garding 
16 k1 1 1 )  zu c·r-reiclwn . der lks 1 1 ch des C 1:mnasiu 1w ist i 1 1  lhd St . 
1--'eter Ording ( 1 3  krn I möglich .  Die Gemc: ind earlwit erfolgt zt·ntral 
für a l le  G c•meinden im Pastmat Osterhever. In den Gemeinden 
arbeiten n,•henherunich Kibrcr. Fr icdhofspflcgcr uncl e inl' c·xam i 
nicrtc Organ is t in und Kantmin m it. D i e.· (i cml'1mlcarhcit i st rcgr 
und umfagt Kindn- .  f ugend - und  Sen iorenarheit . Es besteh t  e in 
Gesprächskreis. darüber hinaus ein Posaunen - und  Ki rchenchor 
Lkr -\u fbdu ckr Gc1m· inclcarbc· i t  is t  d urd1 ct l i ch,· J ,d 1n· lrnidurch  
zielstrebig und  kontinuierl ich erfolgt. Der  EinfluG \ ie ler Gäste und 
L;rlauber schlägt s ich in den Sommermuriaten vor ,i l l ern im Gottes
ci ic-nstbesuch der Kirchc 11gc 111c : 11cl c  \\ l'skrlH'\ l' t 1 1 : l'dcr  

Bewerbungen mi t  au sführli chem . h andgesch riebenen LebL·nslauf 
sind zu richten an den Herrn Bischof fü r Schks\\· ig über den Herrn 
Propst des l< i rc lll'n krcisl'S F , ckrsl c·dt \far-!d .J 225fi C :.ml ing. 
\\ e i tere Lmerlagen smd auf .\nforderung einzure ichen . Auskünfte 
erteilen Pastor Kah .  Pastorat. 22 5 1  Ostcrhevcr. Te l .  0 48 65/2 1 1 .  
u nd  Propst \Vu lf. '\larkt 4. 2.:i�fi Gardi ne.:. Tel .  0 ci C: 62/82 fi"

Ab lau f  der Bewerbungsfrist : Virr Wochen nach Erscheinl'n die c 

scr Ausgabe des Gcserz- und \ erordnungsb l altl's.

.\z. : 20 Uskrhcver und Poppcnb(i l l  und Wcslcrl1 c\er  - I' l I J IP  l 

In der Ev .  K i r c h e n g e m e i n d e  L ü t j e n s c l' i m  K i r c h e n k r e i s  
S t o r m a rn - Bezirk Ahrensburg - wird d i e  1 .  Pfarrstel l e  vakant 
und  ist zum 1 .  August 1988 m it einem Pastor oder ein er Pastorin zu
besetzen. Die Besetzung l'rfolgt durch Wah l  des Kirchenvorstandes.

Die Kirch engemeinde Lütjensec umfaßt drei Dörfer, d ie im 
landschaftlich reizvol len Zentrum des Hamburger Naherholungs
gebietes „Stormarnsche Schweiz ' '  l iegen : LLi t jensee, Großensee 
und G rönwo hld. Mit i hren ca. 3 .700 Gemeindegliedern ist d ie  
Gemeinde in  zwei  Seelsorgbezirke eingetei lt .  Zur 1 .  rfarrste l lc 
gehören d ie  Orte Lütjensee und Grönwohld, zur 2 .  Pfarrste l le  (zu je 
50 °10 Gemeinde- und Krankenhauspfarrste l l e )  Grofsensee. 

Der Gottesdienst in der sch önen funktiona len Tymmo-Kirche  zu 
Li.itj ensec hat im Gemeindeleben zentrale Bedeutung. In vielfälti-

gen Gestaltungsformen bietet der Gottesdienst die Mögl ichkeit zur 
aktiven \litgestaltung durch die verschiedenen Gemeindegruppen. 

Neben zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern sind bei un, 
tätig: e in Pastor z .  :\ . ,  e in Diakon , e in :\-Organi st auf einer B-Stel l e .  
e ine Sekretärin (21  Std ) .  e ine Kiisterin ( 1 7  Std ) .  zwei Friedhofs 
gärlncr. fün f  :\1 itarbeitcrinncn und drei Prakt ikantinnen im l'\ 
Kindergarten .  

D i r  Kirchengemeinde wünscht sich eine (n l Pastor ( in  ) .  d ie/der 
Freude hat an der Verkündigung ,k, Evange l i ums ,  d ic idcr auf d ie  
Menschen i n  der G emeinde offen zugehen kann . d ieider d ie 
hestehenclen Akti\-itäten m ögli chst weiterführt .  d ie/der s ich zusam
rnen mit einem K,> llcgcn u ml dc111 l( i rch l'll\ Orstand den Fragen 
eines w eiteren s innvollen G emeindeautbaus stellt und dabei mit 
den anderen haupt·, n eben- und ehre namtlichen l\litarbeitern 
pha 11ta, ic·1·o l l  u 1 1 cl c·ngagien zusamnwnarbcitct 

Ein schein gelegenes. geräumiges Pastorat mit groGem Garten au: 
dem „Kirchberg" steht zur Verfügung. Die Grundschu le  ist am On 
und a l ! v  c1mkrrn Schu la rten im 4 krn c:ntfcrntl ' ll Trittau

Bewerbungen mit a usführ l ichem, handgeschriebenen Lebens lauf
s ind zu richten a:1 den Herrn Propst des Kirchen 1ffeises Stormarn -
lll'zirk \h r,:nsbu rg f-{ ()cl;c· 11hoi' 1 .  2000 ! Lrrnburg t·7 .  Wei ten ·
Unterlagen s ind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erte i len
Pastor Sic-mens, .\löhlenstcdt 3 .  2073 Lütjensct· .  Te l .  0 4 1  54172 62 .
die s tc \k,Tt rctenck Vorsi l1L· ndc  des !<irchL·nrn:· :; tanclcs .  Frau CL1 -
nert. Te l .  0 -1 1 5•+. J l  54 ,  unci  Propst Kuhlwage. Hockcn l 1uf l ,  2000
Hamburg 67.  Tel O 40/60 31 43 43.

Ahlau{ de r Hn1 crbungsfris l '  Vier \\'oche1 1  1uch Frsl'iwincn cl i ,c 
s e r  Ausgabe d es Gesetz- unu Verordnungsblattc,. 

\z : 20 Liit 1cn sec : 1 )  - P l l P 1 

Dil' nrn errichtdt: P fa r r s l e l l c  d e s  K i r c h ,· 11 k r l' 1 s n  S t o r  
m a r n  fü r S e e l s o r g e  i m  B e r u f sge n u s s e n s c h a !t l i c h e n 
U n fa i ! k r a n k c n l• a u s  F, o h c r g i n  H a m b u r g - L o h b r ü g g c  i st 
u rn t:ch,.·11d mi t  c i 1 1 c' lll l'i 1 s 1 11r oder e iner  l'ast1 > 1 i : 1  i : 1  ei rll: 111 L' i ngc·
schränkten Dienm erhü!tn i ,  -- 50 u , , - zu besl'tLen .  Die Besetzung
erfolgt durch Benitung des K i rchenkreisvorswndes auf Zeit .

Das Ur t fa l l krankc· 1 1 ii ;1Us 1 cr,orgt 11 i c l1t nur \ , mc lus u 1 1d Beruf, 
unfallvcr l etztc , sonclcrn dient auch a l s  Rehabil i t a t ionszentrum iür 
ca. 450 Patienten. d ie  größtrntei l s  Langzeitpat ienten sind .  Auf 1 -i 
S tat io 1 1 c· 11 arbcik:1 Vi :\rnc· u 11d  rcl. WiO ür1 t l idll's H r lh- .  Prleg,· 
und sonstiges Personal .  Gottesd ienst ist 1 4tägig im Kran kenham.
Der seelsorger l i chc Diemt 1m  Krankenhaus \\-ircl z .  Z .  n1n einer
M i tarhc· i tnin mi t  -IO Wochl'llslunde ,1 wah rgcn11111mc·11 DicsL' wird
in  Zukunft nur noch mit 20 Wochenstunden tätig sein . Daraus
ergibt sich d ie Chance, dafs dann zwei Person en, d ie jewe i l s  zu 50 %
beschäftigt s ind ,  d i esen Dienst in gemein samer Verantwortung
wahrnehmen können.

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenl'n Lebenslauf 
s ind zu ri chten an den Ki rchenkreisvorstand des Kirchenkreises 
Stormarn . Rockenhof 1 ,  2000 Hamburg 67 .  Weitere Unterlagen 
s ind auf Anforderung einzureichen .  Auskünfte erteilen Propst 
Hamann, Tel .  0 40/60 31 43 26 und O 40/7 38 20 3 1 .  sowie  Frau 
Krug, Tel .  0 40/73 96 17  31 und O 40/7 23 36 02. 

Ablauf der  Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgab� des Gesetz- und  Verordnungsblattes. 

Az. :  20 Berufgenossenschaftliches Unfallknmkcn haus Boberg 
- P I l /P  l
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Die neu errichtete Pfa r r s t e l l e  d e s  K i rc h e n kr e i s e s  S t o r m a r n  
f ü r  Kranke n h a u s s e e l so rge  i m  Kra n k e n h a u s  S t .  A d o l fs t i ft 
i n  R e i n b e k  ist umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu 
besetzen . Die Besetzung erfolgt durch Berufung des Kirchenkreis
vorstandes auf Zeit. 

Das Allgemeine Krankenhaus Reinbek St. Adolfstift ist ein Kran
kenhaus der Regelversorgung und n immt zusammen mi t  den bei
den kleineren Häusern in Bergedorf (AK Bergedorf und Bethesda) 
die Versorgung des östl ichen Teils Hamburg, des Kreises Stormarn 
bis Bad Oldesloe und zum Tei l  auch des Kreises Lauenburg wahr. 
Es hält dafür an Betten vor: 1 1 0  Ch i rurgi e ,  1 35  innere Medizin ,  
1 0  Intensiv, 55 Gynäkologie und Geburtshilfe, 5 Kieferchirurgie .  Es 
i st zugleich akademisches Lehrkrankenhaus für die Universität 
Hamburg. Es werden jährlich etwa 7 . 000 Patienten im Kranken
haus aufgenommen.  Die Leitung des kath . St . Adolfstiftcs ist an 
einer seelsorgerlichen Betreuung seiner Patienten interessiert, von 
denen ca. 10 - 15 % katholisch s ind .  Der im Krankenhaus tätige 
Seelsorger hat praktisch Zugang zu a l len Patienten , also auch zu  
den  au s  d er Kirche  ausgetretenen.  

Bewerbungen mit ausführlichem,  handgeschriebenen Lebens lauf 
s ind zu richten an den Kirchenkreisvorstancl des Kirchenkreises 
Stormam, Rockenhof 1 .  2000 Hamburg 67. Wei tere Unter lagen 
sind auf Anford erung e inzure ichen .  Auskünfte  erteilt Propst 
Hamann .  Tel .  0 40/60 31 43 26 und O 40/7 38 20 3 1 .  

Ablauf der Bewerbungsfrist :  Vier Wochen nach Erscheinen d ie
ser Ausgabe des G esetz- und Verordnungsblattes. 

Az . :  20 Krankenhaus St. Adolfst ift in Reinbek - P I I /P  1 

I n  der K i r c h e n g e m e i n d e  Ta t i n g  im Kirchenk reis Eidcrstcdt 
wird die Pfarrstel le zum 1 .  Juni  1988 vakant und ist umgehend mit 
e inem Pastor oder e iner Pastori n zu besetzen. Der gegenwärtige 
Pfarrstelleninhaber wechselt nach 14jährigcr Tatigkeit die Gemeinde .  
Die Besetzung erfolgt durch Wah l  des Kirchenvorstandes .  

Mitversorgt wird von Tating aus d ie  vakante Pfarrst e l l e  der 
Kirchengemeinde Welt-Vol lerwiek mit e igener Pred igstätte. Zu ver
sorgen sind insgesamt 1 . 355 Gemeindegliede r. Die Arbeit in  den 
Gemeinden wurde b isher stark durch musika l i sche Arbeit (Chorar
beit mit Kindrrn und Jugmdlichen und Erwachsenen) m itbe
stimmt .  Tating li egt in unmittelbarer N ähe zum Kurbad St. Peter
Ording (6  km). Dort si nd sämtliche Schul arten vorhanden. Das 
historische Pastorat (Eiderstedter Haubarg) ink l .  Gemeinderäume 
liegt i n  der Ortsm itte und in landschaft l i c h  reizvol ler  Umgebung . .
Die Tatinger Kirche is t  die ä lteste der 1 8  Eiderstedter Kirchen mit  
wertvoller historischer Ausstattung. 

Gesucht wird ein Pastor oder eine Pastorin ,  der h2w. die bereit is t .  
engagiert zierlstrebig und phantasievo l le Gemeindearbeit zu le i
sten .  Hauptberuflich arbeitet ein Küster/Friedhofswärter in der 
Ge111l' i11ck mit :  11cbcna111t l i L· h  L· in  Kirrhrnmusikcr 

Be,1·;,_Thunge11 mil a usflihr l i chc' lll . ha 11dgcschrichc1 1 c' 1 1  Lehc11slalli 
si nd zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Eiderstedi .  
Markt +. 2256 Garding. \Vcitcrc Unterlagen s ind ali f Anforderung 
cinzureichrn. Auskünfte ertei len Pastor Anderscn . Pastorat. 225 1 
Tating. Tel .  0 48 62/3 1 8  und Propst Wul f. Ma rkt +. 2256 Gard ing. 
Te l .  0 +8 62 82 67 

Ablauf d c-r lkwcrhung,lr i, 1  \ il'r \Vm:hcn i; uch l '. r,chc i11v 1 1  d ie 
scr Ausgobc des Ccsetz- und \ l'ru rdnungsb ia,tt"s 

Az . :  20 Tating - P I l l/P 1 

In der K i r c h e n ge m e i n d e  We n t o rf im Kirchenkreis Stormarn 
- Bezirk Reinbek-Billeta l - wird die 1. Pfarrste l le vakant und ist
voraussichtlich zum 1. September 1988 mit einem Pastor oder einer
Pastorin zu besetzen.  Die Besetzung erfolgt du rch Wahl des
Kirchenvorstandes.

Die Kirchengemeinde Wentorf hat bei ca .  1 0.000 Einwohnern 
eine Gemeindegliederzah l  von etwa 5.535 .  Wentorf li egt verkehrs
günstig am östlichen Stadtrand Hamburgs und ist geprägt durch die 
überwiegende Einzelhausbebauung und den großen Anteil an Sol 
daten und ihren Familien .  Am Ort befinden s ich a l le Schulen .  In  
der Kirchengemeinde arbeiten neben dem Kollegen (45 Jahre) und 
e inem Militärpfarrer zahlreiche weitere haupt- und ehrenamtl iche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Vorhanden ist eine kleine ,  für 
kommunikative Gottesd ienste und Gemeindeveranstaltungen geeig
nete Kirche mit neuer Orgel. Die Pfarrwohnung liegt in besonders 
ruh iger Wohnlage neben dem Kindertagesheim und dem Alten
und Pflegeheim. Wir freuen uns auf d ie  Zusammenarbeit mit e iner 
Pastorin bzw. einem Pastor, d ie bzw. der auf d ie vielfältigen 
Fragestellungen engagiert eingehen und das Leben in unserer 
Gemeinde m itgestalten möchte . Arbeitsschwerpunkte nach Ab
sprache .  

Bewerbungen mi t  ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
s ind zu  richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Stormarn , 
- Bezirk Reinbek-Billetal -, Rockenhof 1 .  2000 Hamburg 67.
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzurei chen .  Auskünfte
ertei len die Pastoren Braune-Sz i l lat , Am Burgberg 1 ,  2057 Wentorf,
Tel .  0 40/7 20 3 1  96, und Schröder. Reinbekcr Weg 27 .  2057 Wcn 
torf, Tel .  0 40/7 20 27 1 1 , sowie Propst Hamann. Rockenhof l ,  2000
Hamburg 67 ,  Tel .  0 40/60 31 43 26 bzw. 0 40/i 38 20 3 1 .

Ablauf  der Bewerbungsfrist :  Sechs Wochen nach Ersche inen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordn ungsb lattes . 

Az. :  20 Wentorf ( l )  - P 1 1 /P  1 

Stellenausschreibungen 

Im Prediger- und Studienseminar der Nord elbischen Evangel isch
Lutherischen Kirche mit dem Dienstsitz in Preetz ist die Stelle 

einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters 
in der Ausbi ldung von Vikaren 

vakant und zu besetzen. Schwerpunkt der Tätigkeit l i egt in d er 
Vermittlung religions- und gemeindepädagogischer Kenntnisse und 
Fäh igkeiten . Die Stel le kann durch eine/n Pastor/in mit rel igions
pädagogischer Qualifi kation und G emeindeerfahrung oder durch 
cine/ 1 1  Studienrat/Studienrätin mit dem Fach Theologie (Befähi
gung für Höheres Lehramt und Praxiserfahrung im  Religionsunter 
richt an Gymnasien) besetzt werden .  

Die  Besetzung erfolgt durch Berufung durch  d ie Kirchenle itung  
auf  Zeit . 

ßcwcrhungen mit ausführlichem.  hamh!cschriehcnen Lebens l auf 
., i 11 d  zu  r ichten c1 1 1  d ie Kirchc11 il'i 1u1,,:  ckr Nordclhischl'11 r, -Lu lh .  
l, i rl'l1c .  Dün isclw St r  2 1 -35 ,  2300 !"L I  ! Weitere Unll'rlagcn s ind  
auf  Anforderung einzureichen. A,uskünfte erteilen Herr  Pastor 
Sch lömp, Prediger- und Stud ienseminar. Kieler S t r. 30. 2308 Preetz 
1 Holst. ) .  Te l .  0 +3 4218 60 66 und Herr Oberkirchenrat Dr. Conrad, 
.\ordelbisches Kirchenamt. Dänische Str. 2 1/35 .  2300 Kie l  1 .  Tel .  
0 43 1 /99 12 2 1 .  

. \b l au \'  der  llc-wnhu1 1gsfri s t :  Vier \\ ( Jchcn nach l • r::,chu 11c11 cl ic 
slT Ausgabe d l's Gcst:tz • und Verordnungsblattes . 

\z . : 0 1 1 7  - A I 
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In der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Gabriel in 
Hamburg-Bannbek ist dit> 

B-I<irchcnmusikerstellc

1 :>O Stunckn wiichl'11tlich)

ab sofort neu zu besetzen. Die innerhalb dieser Arbeitszeit I om 
K.irchenmusiker wahrzunehmenden Aufgaben werden im einzel
nen durch eine örtliche Dienstanweisung festgelegt. 

Die' :\nstellung erfolgt nach dem KiJ"L"hlichcn Angcstc·lltu1-
Tarihertrag (KA'l�'.\FJ-.:J 

In der 1954 errichteten Kirche befindet sich eine Grollnwnn
Orgel (1959) mit zwei l\fanualen. Pedal und 16 Registern. Ein 
Flügel und ein Kla\"ier stehen ebenfalls zur Verfügung. 

\\.ir wünschen uns eine Kirchenmusikerin/einen Kirchenmusi
kL·r. die· (der) clil· Gottc.,dicnstc und Amtshandlungen musikali,ch 
gc,Lalll'f und dl'll klci11cn Chm Wl'itertl:ihrl und erweitert. 

Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen Instrumentalgruppen. Posau
nenchor und Kinderchor. 

Schriftliche Bewerbungen sind an den 

Kirchenvorsland St. Gabriel. 
Hartzlohplat1 1 ;_ 2000 Hamburg h(I 

zu richten. 

Az.: 30 - St. Gabriel - Hamburg-ßarmbek - T 1/T 3 

In clcr f'.v. Lulh. l\inhc11gcmei11dc I lc1111burg-Sch1ll'lsc11 i,t die 
hauptamtliche 

B-Kirchenmusikerstelle

wegen des Ausscheidens der bisherigen Organistin und Kantorin 
nach iihcr 25jiihrigcr Tjtigkcit in dn Gemeinde lLil1l 1. Januar 1 qs9 
11 ic·tkr zu besetzen 

Der Aufgabenbereich umfafst: 

- Organistendienst bei Gottesdiensten. \\'ochenschlußandachten,
-\mtshandlungen und sonstigen Gemeindeveranstaltungen

- Fortführung der Kantoreiarbeit (ca. -1-0 Mitglieder)

- Pflege des Cemcinclt:'gl'Sangcs (alte und nrne Lieder)

- l,irchenkonzcrte

- musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

- Fortführung und .-\usbau der Arbeit mit Instrumentalgruppen

- Organistendienst auf dem kirchlichen Friedhof Hamburg-Nien-
dmi' an cinclll Tag der Woche

\\"ir wünschen u,i-; L'inc (n) cngagicrlL' (nJ Kirchcntllusikcr (in),
die;der auf die Menschen der Gemeinde mit ihren Möglichkeiten 

und Fähigkeiten eingeht und von daher die kirchenmusikalische 
Arbeit gestaltet. Es wird eine gute Zusammenarbeit mit dem Posau
nenchor erwartet, dessen Leitung in den Händen eines ehrenamt
lichen Mitarbeiters liegt. 

Unsere Gemeinde (ca. 12.000 Gemeindeglieder) hat drei Pfarr
stellen. Die 1949 erbaute Adventskirche (Bartning) besitzt eine 

Weigle-Orgel von 1962 (3 Manuale, Pedal: 32 Stimmen; mechani
sche Spieltraktur). Außerdem stehen ein Cembalo und im Gemein
desaal ein Flügel zur Verfügung. Orff'sches Instrumentarium ist 
vorhanden. 

Die Anstellung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
Tarifvertrag (KAT-NEK). Bei der Wohnungssuche sind wir behilflich. 

ßc11nhu11gsl'rist: 15. Juli Jll:C-:8 

Sclmhli,hc Bewerbungen nbitte11 wir an dc·n 

Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Harnburg-Schneisen 
Kriegerdankweg 9. 2000 Hamburg 61 

Mündliche Auskünfte erteilt 

l'aotur Lut1 Bruhn 
Franzoscnheiclc 19. 
2000 Hamburg 61. 
Tel. 0 40/5 50 84 76 

Az.: 30 - Hamburg-Schneisen - T l /T 3 

Die h-Luth. Kirchengemeinde St. Georg in Hamburg sucht 
spiitc,t<.:m bis zu 111 1 Seriternhn 1988 

eine /n Diako111 in (Sozialpädagogen/in) 

für die offene Jugendarbeit. 

In St. Georg. zwischen Hauptbahnhof und Alster nahe der 
Hamburger Innenstadt gelegen. mischen sich \\uhnen und Arbei
ten mit dem typischen Gcprhge eines Vergnligungsvicrtels. DicSL' 

Viclfiiltii'kcit bringt Lebc11di�keit und Toll'ran7 mit ,ich. führt aber 
auch LU erhebliclll'11 Spannungen (St. Gc,mg ist ein „sozialer 
Brennpunkt"', ca. 35 °o Ausländer). Die Kirchengemeinde bemüht 
sich, dem durch neue Arbeits- und Erscheinungsformen Rechnung 
zu tragen. 

Es wird ein/c MitarbcitcrCin gesucht, der/die Lust hat. die 
Jugcndarbc•il der Gctlleincle rnn christlichein \'nstiindnis her in 
Zusammc1iarbeit mit dl'n übrigen sozialen und piidagogisclll'n 
Einrichtungen im Stadtteil sowie im Kontakt mit den Fachbehör
den verantwortlich zu tragen und zu gestalten. 

Für diese Tätigkeiten sollten insbesondere folgende Eigenschaf
ten mitgebracht wcrdl'tl: 

- Kenntnisse und ErfahrungL"11 im Einsatz modcnll'r Methoden der
Soziiilpädagogik

ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft und Integrations
fähigkeit gegenüber Gemeinde, Stadtteil und \Iitarbeitern.

Zur Zeit gehören ein Kollege (Soz.-Päd .. ABl\1), eine Kollegin
(Erzieherin) sowie Ho,wrarkrüftc zum Team. 

Bei •c'rltsprcchcnckr Eignung erfolgt eine leistungsgerechte Ein 
gruppierung, die Planstelle ist mit IV a KAT veranschlagt. 

Weitere Auskünfte erteilen: Pastor Kay Kraak, Tel. 0 40/24 90 14, 
Reinhard Dost. Tel. 0 40/7 42 99 50 (nach 18 Uhr). 

Bewerbungen sind zu richten an: Kirchenvorstand der Kirchen
gemeinde St. Georg, St. Georgs Kirchhof 19, 2000 Hamburg 1. 

Bewerbungsfrist: 4 Wochen nach Veröffentlichung dieses GVOBI. 

Az.: 30 - St. Georg - E 1 
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Personalnachrichten 

Ernannt  

Mit Wirkung vom 1. März 1988 Dr.-Ing. Wilhelm Poser zum 
Kirchenbaurat beim Nordelbischen Kirchenamt in Kiel; 

mit Wirkung vom 1. April 1988 der Pastor Steffen G ö rn i tz zuletzt 
in Alt Bukow/Mecklenburg, unter gleichzeitiger Begründung 
eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit zur Nord
elbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 2. Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde St. Willehad - GroE Grönau. Kirchenkreis 
Herzogtum Lauenburg.; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 der Pastor z. A. Hermann Handler  
z .  Z. in Neumünster-Gadeland, unter gleichzeitiger Begrün
dung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 2. Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Gadeland, Kirchenkrels Neumünster: 

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 die Pastorin z. A Johanna Lenz
Aude geb. Lenz, z .  Z. in Tetenbüll, bei gleichzeitiger Begrün

dung eines Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der Pfarrstelle 
der Kirchengemeinden Katharinenheerd und Tetenbüll mit 
dem Dienstssitz in Tetenbüll, Kirchenkreis Eiderstedt. 

Bestät igt  

Mit Wirkung vom L April 1988 die Wahl des Pastors z .  A. Wolfgang 
Pit tkowsk i  z. z. in Hamburg-Langenfelde, bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebens
zeit (eingeschränktes Dienstverhältnis 50 % -) zur Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 2. Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde Langenfelde, Kirchenkreis Niendorf; 

mit Wirkung vom L Juni 1988 die Wahl des Pastors z. A. Karl 
Heim er z. Z. in Hamburg-Sasel, bei gleichzeitiger Begrün
dung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 1. Pfarrstelle 
der Vicelin-Kirchengemeinde Sasel. Kirchenkreis Stormarn 
Bezirk Bramfeld-Volksdorf -: 

mit Wirkung vom L Juni 1988 die Wahl der Pastorin Susanne 
Lindenlaub-Borck z.Z. in Hamburg-Hausbruch, zur Pa
storin der 1. Pfarrstelle der Thomas-Kirchengemeinde Hamburg
Hausbruch, Kirchenkreis Harburg, im eingeschränkten Dienst
verhältnis (50 %); 

mit Wirkung vom 16. Juni 1988 die Wahl des Pastors Werner 
Trau l sen  bisher in Hohenwestedt, zum Pastor der 3. Pfarr
stelle der St. Petri-Gemeinde in Flensburg, Kirchenkreis 
Flensburg: 

mit Wirkung vom L Juli 1988 die Wahl des Pastors Jens-Uwe 
F lüge l  z. Z. in Essen, zum Pastor der 2. Pfarrste!le der 
Kirchengemeinde Sülldorf, Kirchenkreis Blankenese. 

Eingeführt  

Am 3. Februar 1988 die Pastorin Martina Bubert als Pastorin in 
die 2. Pfarrstelle des Kirchenkreises Oldenburg für Kranken
hausseelsorge in Oldenburg und Neustadt; 

am 23. Februar 1988 der Pastor Helmut Heinrich Stol l  als Pastor 
in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Eckernförde für Religions
gespräche in der Berufsschule des Kreises Rendsburg-Eckern
förde in Eckernförde; 

am 4. März 1988 der Pastor Dr. Wolfgang Wiedenmann als 
Pastor in das Amt eines theologischen Referenten im Pädago
gisch-Theologischen Institut Nordelbien Arbeitsstätte Ham
burg ( 6. Pfarrstelle); 

am 22. März 1988 die Pastorin Regina \Viehmann geb. Fischer, 
als Pastorin in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Neumünster 
für Krankenhausseelsorge. 

Fre igeste llt: 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1988 der Pastor z. A. Klaus Grun wald 
z .  Z.  in Westensee ü .  Kiel, für den hauptamtlichen Dienst in 
der Militärseelsorge. 

Eingeste l l t: 

Mit Wirkung vom L Mai 1988 der Pastor z. A. Klaus Grunwald 
z .  Z.  in Westensee ü .  Kiel, als Evangelischer Pfarrer bei der 
U-Boot-Flottille in Kiel; 

Versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. Februar 1988 der Militärpfarrer Fritz Ernst 
Voß von List/Sylt nach Neumünster als Evangelischer Stand
ortpfarrer Neumünster; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1988 der Militärpfarrer Hartmut Klat t  
von Boostedt über Neumünster nach List/Sylt als Evangeli
scher Standortpfarrer List/Sylt. 

Beauftragt; 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1988 der Pastor z.A. Uwe Heilmann, 
z .  Z. in Elmshorn, im Rahmen seines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung 
der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Süderau, Kirchenkreis 
Münsterdorf (Auftragsänderung); 

mit Wirkung vom 1. Mai 1988 die Pastorin z. A. Ulrike S u h r, z. Z. 
in Hamburg, im Rahmen ihres Dienstverhältnisses auf Probe 
zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur wissenschaftlichen 
Mitarbeit im Fachbereich Evangelische Theologie der Univer
sität Hamburg - 6. Pastorenstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche für die Dienststellung mit besonderem Auftrag 
(Auftragsänderung). 

In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. Juni 1988 der Pastor Werner Bruns in 
Hamburg-Eilbek; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 der Pastor Dietrich Hö lzner  auf 
Pellworm; 

mit Wirkung vom L Juni 1988 der Pastor Dr. Herbert Patze  l t  in 
Lübeck; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 der Pastor Günter Ste inbrück in 
Kiel; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1988 der Pastor Dr. Joachim Ernst  in 
Ahrensburg; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1988 die Pastorin Erika Förs te r  in 
Itzehoe; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1988 die Pastorin Uta Knol le  geb. Peters, 
in Hamburg; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1988 der Pastor Sieghard K unze  in 
Barkelsby; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1988 der Pastor Roland Linck in 
Großhansdorf; 

mit Wirkung vom L Juli 1988 der Pastor Wilhelm Meinberg in 
Hamburg-Harburg. 
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